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Auch bei notwendigen Abweichungen vom Weg

Versichert in der Fahrgemeinschaft
ahrgemeinschaften fördert der Gesetz-
geber steuerlich dadurch, dass er seit

Anfang 2001 jedem Mitglied einer solchen
die Entfernungspauschale zuerkennt. Doch
bereits 1974 wurde als Folge der damaligen
Energiekrise der Schutzbereich der gesetzli-
chen Unfallversicherung auf alle Wegeab-
weichungen erweitert, die wegen der Bil-
dung einer Fahrgemeinschaft notwendig
sind. Versichert ist daher jeder, der auf sei-
nem Weg zur Arbeit einen Umweg oder
Abweg in der Absicht macht, sich mit einem
anderen Versicherten zu treffen und - sei es
mit dem eigenen oder mit dessen Wagen -
ein Stück gemeinsamen Weges zur jeweili-
gen Arbeitsstätte zurückzulegen. Aus-
nahmsweise besteht also Versicherungs-
schutz auch bei Abweichungen vom unmit-
telbaren Weg zur und von der Arbeitsstätte,
sofern die Abweichung erforderlich ist, um
„mit anderen Berufstätigen oder Versicher-
ten gemeinsam ein Fahrzeug zu benutzen“
(§ 8 Absatz 2 Nr. 2b des Siebten Buchs des
Sozialgesetzbuchs - SGB VII -).
Die weite Fassung des Gesetzestextes und
insbesondere der bewusste Verzicht auf das
Merkmal der „Gemeinschaft“ zeigen, dass es 
- weder auf das Motiv für die Bildung

der Fahrgemeinschaft,
- noch auf eine gewisse Regelmäßigkeit,
- noch auf die Zugehörigkeit der Mit-

fahrer zum selben Betrieb ankommt.
Daher sind die gesetzlichen Voraussetzun-
gen auch erfüllt, wenn eine solche gemein-
same Fahrt nur gelegentlich oder sogar nur
einmalig erfolgt, beispielsweise nur an sol-
chen Tagen, an denen der Mitfahrer seinen
Wagen wegen Werkstattaufenthalts nicht
zur Verfügung hat. Unerheblich ist weiter-
hin die Art des benutzten Fahrzeugs und die
Frage, ob ein Ausgleich der Benzinkosten
vorgenommen wird. Schließlich ist es auch
nicht erforderlich, dass der Mitfahrer unmit-
telbar zur Arbeitsstelle gebracht wird; es
reicht aus, wenn er an irgendeiner Stelle der
gemeinsamen Wegstrecke abgesetzt oder
abgeholt wird.
Versicherungsschutz besteht also für jeden
berufstätigen oder versicherten Mitfahrer,
sofern er die Absicht hat, seine versicherte
Tätigkeit aufzunehmen, oder sofern er sich
nach deren Beendigung auf dem Heimweg
befindet. Dabei kann es sich ebenso um den
Mitarbeiter des selben oder eines fremden
Unternehmens handeln wie um die eben-
falls erwerbstätige Ehefrau oder um das
unfallversicherte Schulkind. Entscheidend
ist, dass für jeden Teilnehmer der Fahrge-
meinschaft die Voraussetzungen für den
Versicherungsschutz in eigener Person
erfüllt sind: Das Zurücklegen einer bestimm-
ten Wegstrecke muss - wenn auch mit dem
Zugeständnis von notwendigen Abwei-

chungen - in ursächlichem Zusammenhang
mit dem eigenen Weg zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte stehen.
Auch der Fahrer selbst muss mit dem
Zurücklegen des Weges die Absicht verfol-
gen, zunächst den versicherten Mitfahrer
zur Arbeit (oder umgekehrt nach Hause) zu
bringen, um danach unmittelbar zu seiner
eigenen Arbeitsstätte (oder umgekehrt zur
eigenen Wohnung) zu fahren. Daraus folgt,
dass der Fahrer - im Gegensatz zu den Mit-
fahrern - nicht versichert wäre, wenn er an
seinem Urlaubstag dennoch wie üblich den
oder die anderen Mitfahrer zur Arbeitsstät-
te bringen würde.
Die Wahl der Wegstrecke, um die mitfah-
renden Personen aufzunehmen und abzu-
setzen, bleibt regelmäßig dem Fahrer über-
lassen. Dabei soll er zwar die Verkehrslage
und den Straßenzustand berücksichtigen
und die am Besten geeignete und kürzeste
Strecke wählen. Allerdings steht auch eine
erhebliche Verlängerung des Weges dem
Versicherungsschutz nicht entgegen, wenn
sie zur Durchführung der Fahrgemeinschaft
notwendig ist.

F

eben der beruflichen und medizini-
schen Rehabilitation (Reha) sind die

„Leistungen zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft und ergänzende Leistungen“
die dritte Säule im Rehabilitationsrecht der
gesetzlichen Unfallversicherung (UV); ein
Baustein dieser dritten Säule ist die Haus-
haltshilfe. Ihre Aufgabe ist es, den Ver-
sicherten soweit zu entlasten, dass während
der beruflichen und medizinischen Reha-
Maßnahmen die Weiterführung seines
Haushaltes gewährleistet ist. Grundvoraus-
setzung ist natürlich ein Arbeits- oder
Wegeunfall oder eine Berufskrankheit als
Versicherungsfall der gesetzlichen UV. Doch
welche speziellen Voraussetzungen müssen
für die Gewährung von Haushaltshilfe
erfüllt sein? 

Weiterführung des Haushaltes
Der oder die Versicherte muss den eigenen
Haushalt geführt oder mitgeführt haben.
Wegen der Folgen des Versicherungsfalles
ist dies zeitweise nicht mehr möglich. Denk-
bare Gründe: zeitliche Beanspruchung
durch berufliche oder medizinische Reha
oder körperliche Einschränkungen des Ver-
sicherten.

Fehlen einer zur Weiterführung des Haus-
haltes geeigneten Person
Entweder ist keine zweite im Haushalt

lebende Person vorhanden, die den Haus-
halt weiterführt, oder eine weitere im Haus-
halt lebende Person (Ehemann, Ehefrau,
Freund, Freundin) kann diese Aufgaben
nicht wahrnehmen. Hinderungsgründe
hierfür können sowohl gesundheitliche als
auch berufliche Aspekte der zusätzlich im
Haushalt lebenden Person sein. Entschei-
dend ist, ob diese Hinderungsgründe bereits
vor Beginn der medizinischen bzw. berufli-
chen Reha vorlagen. Ist eine zweite im Haus-
halt lebende Person noch zu einer teilweisen
Haushaltsführung in der Lage, so kann die
Haushaltshilfe lediglich in entsprechend ein-
geschränktem Umfang gewährt werden.

Vorhandensein eines Kindes
Im Haushalt muss ein Kind leben, das sein
12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Ohne Bedeutung ist, ob dieses Kind ein
Familienangehöriger des Versicherten oder
seines Ehegatten/Partners ist. Die Alters-
grenze von 12 Jahren gilt nicht, wenn das
Kind behindert und auf Hilfe angewiesen
ist. Ein Anspruch auf Haushaltshilfe erlischt,
wenn entweder das gesunde Kind das 12.
Lebensjahr vollendet oder das behinderte
Kind auf keine Hilfe mehr angewiesen ist.
Alle drei speziellen Voraussetzungen müs-
sen erfüllt sein, damit ein Rechtsanspruch
auf Haushaltshilfe besteht.
Beispiel: Das Ehepaar Frau und Herr F. ist
berufstätig (sie halbtags, er ganztags) und
hat eine zehnjährige Tochter. Frau F. bricht
sich bei einem Arbeitsunfall beide Ober-
schenkel und ist auf zwei Unterarmgehstüt-
zen angewiesen. Wegen ihrer Halbtags-
tätigkeit führte Frau F. vor dem Unfall den
Haushalt allein. Sie kann die Hausarbeiten
während der Dauer der Heilbehandlung
nicht leisten. Ihr Ehemann kann wegen sei-
ner beruflichen Pflichten den Haushalt nicht
oder nur teilweise weiterführen. Also hat
Frau F. Anspruch auf Haushaltshilfe.

Umfang der Haushaltshilfe
Sie ist grundsätzlich eine Sach- und Dienst-
leistung, so dass die Berufsgenossenschaft
eine Haushaltshilfe stellen müsste. Dies ent-
spricht jedoch nicht dem Regelfall. Vielmehr
werden regelmäßig die Kosten für eine
selbstbeschaffte Haushaltshilfe in angemes-
sener Höhe übernommen. Dazu zählen die
Vergütung für die Tätigkeit und die Fahrt-
kosten. 
Der Kostenersatz ist begrenzt auf 58,60
Euro (West) sowie 49,00 Euro (Ost) pro
Kalendertag. Dieser Höchstbetrag umfasst
sowohl die Vergütung wie auch die Fahrt-
kosten. Verwandte und Verschwägerte bis
zum zweiten Grad erhalten grundsätzlich
keine Vergütung. Sollten diesen Personen
jedoch Verdienstausfall oder Fahrtkosten
entstehen, kann die BG diese  Kosten
erstatten, wenn sie in einem angemesse-
nem Verhältnis zu den Kosten für eine
nicht verwandte/verschwägerte Ersatzkraft
stehen.

Haushaltshilfe
N

Anzeige
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